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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: GL/052/2015 

 
 

Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Geschäftsleitung Sczudlek, Eduard 30.09.2015 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 26.10.2015  öffentlich 

 
 

Bestellung der Ortssprecher/innen 
 
 
Sachverhalt: 
 
Rechtsgrundlagen: Art. 19 GO; §§ 2 Abs. 15 und 18a der Geschäftsordnung des Gemeinderates –GeschO- 

 
Im Anschluss an die jeweiligen Ortsteilversammlungen in Fürholzen, Massenhausen und 
Hetzenhausen wurden die Ortssprecher/innen nach § 18 a GeschO neu gewählt. Das 
Ergebnis der Wahl ist als Vorschlag des jeweiligen Ortsteils für die Bestellung durch den 
Gemeinderat zu werten.  
 
Die Ausübung dieses Ehrenamtes ist der Amtszeit des Gemeinderates angepasst worden. 
Die Ortssprecher/innen nach § 18 a GeschO werden mit Wirkung zum 01.11.2015 vom 
Gemeinderat bestellt. 
 
In den Ortsteilen gab es demnach folgende Ergebnisse: 
 
1. 
Fürholzen am 29.09.2015: 
 
Neu: 
Frau Monika Holzer, wohnhaft Herrnbergstr. 3 in 85376 Fürholzen 
 
Bisher: 
Frau Lydia Gruber 
 
2. 
Massenhausen am 06.10.2015 
 
Neu: 
Herr Otto Radlmeier, wohnhaft Freisinger Str. 8b in 85376 Massenhausen 
 
Bisher: 
Herr Ludwig Rottenkolber 
 



3. 
Hetzenhausen am 08.10.2015: 
 
Bestätigt: 
Herr Jakob Ziegltrum, wohnhaft Kirchstr. 4 in 85376 Hetzenhausen 
 
Bisher: 
Herr Jakob Ziegltrum 
 
4.  
Giggenhausen am 30.09.2015: 
 
Frau Ingrid Moosrainer steht nicht mehr zur Wahl. Im Rahmen der Ortsteilversammlung 
konnte kein/e Nachfolger/in gefunden werden. Eine nochmalige Sitzung wird für November 
anberaumt. Frau Moosrainer hat sich bereit erklärt, das Amt bis zur Neuwahl kommissarisch 
zu übernehmen.  
 
Über die jeweiligen Bestellungen ist einzeln abzustimmen.  
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Ortschaft Fürholzen 
Der Gemeinderat bestellt gemäß § 2 Abs. 15 der Geschäftsordnung -GeschO- Frau Monika 
Holzer mit Wirkung zum 01.11.2015 als Ortssprecherin im Sinne des § 18 a GeschO für die 
Ortschaft Fürholzen. 
 
2. Ortschaft Massenhausen 
Der Gemeinderat bestellt gemäß § 2 Abs. 15 der Geschäftsordnung -GeschO- Herrn Otto 
Radlmeier mit Wirkung zum 01.11.2015 als Ortssprecher im Sinne des § 18 a GeschO für 
die Ortschaft Massenhausen. 
 
3. Ortschaft Hetzenhausen 
Der Gemeinderat bestellt gemäß § 2 Abs. 15 der Geschäftsordnung -GeschO- Herrn Jakob 
Ziegltrum mit Wirkung zum 01.11.2015 als Ortssprecher im Sinne des § 18 a GeschO für die 
Ortschaft Hetzenhausen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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